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Niederschrift –Öffentlicher Teil- 
zur Sitzung des Gemeinderates 

Sitzungstermin: Donnerstag, 23.07.2020 

Sitzungsbeginn: 19:00 Uhr 

Sitzungsende: 22:00 Uhr 

Ort, Raum: Erasmus-Neustetter-Halle 

Anwesend sind: 

1. Bürgermeister 

Schmitt, Roland  

2. Bürgermeister 

Friedrich, Klaus  

3. Bürgermeister 

Horak, Bernd  

Mitglieder des Gemeinderates 

Geulich, Robert  

Hauck, Petra  

Hofstätter, Klaus Ab Tagesordnungspunkt 7 

Och, Johannes  

Preisendörfer, Monika  

Schuller-Hauck, Andrea  

Seger, Christopher  

Distler, Eva-Maria, Dr. Ab Tagesordnungspunkt 4 

Dürr, Helga  

Pohly, Josef  

Riedl, Detlev  

Scheckenbach, Bernhard  

Schneider, Anke  
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Siedler, Herbert, Dr.  

Wohlfart, Monika  

Wolf, Detlef  

Verwaltung 

Konrad, Christine  

Ripperger, Stefan  

 

Entschuldigt fehlen: 

Mitglieder des Gemeinderates 

Hauck, Volker  

Vogel-Weigel, Lena  
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T A G E S O R D N U N G: 
 
A) ÖFFENTLICHER TEIL 
 
 1   Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik Rottendorf" mit Vorhaben- und Er-

schließungsplan; Abwägung der zur Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 / § 4 Abs. 2 BauGB 
eingegangenen Stellungnahmen, Satzungsbeschluss 
Vorlage: BV/051/2020 

  
 2   Gemeinde Gerbrunn; 10. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungsplan "Erweiterung IV 

Industriegebiet Am Kirschberg"; Erneute Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange 
Vorlage: BV/048/2020 

  
 3   Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften; Stellungnahme der Gemeinde Rottendorf als Träger öffentli-

cher Belange zur wasserrechtlichen Erlaubnis für das Einleiten des gesammelten und von einem Park-
platz auf Grundstück Flur-Nr. 5566 kommenden Niederschlagswassers über angelegte Gräben und 
ein Regenrückhaltebecken, Grundstück Flur-Nr. 5566/5, in einen im Landkreis Würzburg liegenden 
Vorflutgraben durch Herrn Wolfgang Roth 
Vorlage: BV/049/2020 

  
 4   Stadtpfad; Erneuerung des Gehsteigs 

Vorlage: BV/050/2020 
  
 5   Umbau und Sanierung des Bahnhofs Rottendorf 

Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche im Erdgeschoss des Altbaus 
Vorlage: BT/021/2020 

  
 6   Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung vom 10. De-

zember 1997 
Vorlage: FV/027/2020 

  
 7   Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung für die öffentliche Entwässerungsanlage 

der Gemeinde Rottendorf vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: FV/028/2020 

  
 8   Neuerlass der Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule der Gemeinde Rottendorf 

Vorlage: FV/029/2020 
  
 9   Neuerlass der Gebührensatzung der Musikschule der Gemeinde Rottendorf 

Vorlage: FV/030/2020 
  
 10   Fraktionsloses Gemeinderatsmitglied Volker Hauck 

Antrag auf Herstellung eines Schutzstreifens (Angebotsstreifen) für Fahrradfahrer in der Würzburger 
Straße, Kitzinger Straße und Ostring 
Vorlage: GL/046/2020 

  
 11   SPD Fraktion im Gemeinderat Rottendorf 

Antrag auf Weiterentwicklung des Baugebietes "Am Sand West" 
Vorlage: GL/044/2020 

  
 12   Sonstiges 
  
 12.1   Informationen für den Gemeinderat 
  
 12.2   Fragen aus dem Gemeinderat 
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 12.3   Fragen aus der Bürgerschaft 
  
 
Der Vorsitzende begrüßt die Damen und Herren des  Gemeinderates sowie die erschienenen Zuhörerin-
nen und Zuhörer. Er stellt fest, dass die Sitzung ordnungsgemäß, d. h. form- und fristgerecht geladen wurde 
und der Gemeinderat beschlussfähig ist.  
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Die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 26.06.2020 wird vom Gemeinderat ohne 
Einwendungen genehmigt.  
 
 
1 Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Sondergebiet Photovoltaik Rottendorf" 

mit Vorhaben- und Erschließungsplan; Abwägung der zur Öffentlichen Ausle-
gung gem. § 3 Abs. 2 / § 4 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen, Sat-
zungsbeschluss 
Vorlage: BV/051/2020 

 
Sachverhalt: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rottendorf hat in seiner öffentlichen Sitzung vom 24.07.2015 (ortsüblich 
bekanntgemacht am 02.03.2016) die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes beschlos-
sen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 18.09.2015 (ortsüblich bekanntgemacht am 02.03.2016) und 
am 10.05.2019 ergänzt.  
Mit Schreiben vom 21.01.2016 wurden die Behörden und Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 
unterrichtet und aufgefordert, sich zu äußern. 
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans in der Fassung vom 24.07.2015 wurde gemäß 
§ 3 Abs.1 BauGB in der Zeit vom 21.01.2016 bis 22.02.2016 öffentlich ausgelegt.  
Der Entwurf des Bebauungsplans in der Fassung vom 20.02.2020 wurde gemäß § 3 Abs. 2 in der Zeit 
vom 30.03.2020 bis einschließlich 20.05.2020 öffentlich ausgelegt. 
Hierbei sind keine Anregungen der Öffentlichkeit eingegangen.  
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 24.03.2020 an 
der Planung beteiligt: 
- Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, Würzburg  
- Regionaler Planungsverband Würzburg  
- Landratsamt Würzburg  
- Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg, Würzburg  
- Staatliches Bauamt, Würzburg  
- Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung, München  
- Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg  
- Amt für Ländliche Entwicklung Unterfranken, Würzburg  
- Bayerischer Bauernverband, Würzburg  
- Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München  
- Kreisbrandrat: Herr Geißler, Würzburg  
- Kreisheimatpfleger: Anna Adelmann, Würzburg  
- Bund Naturschutz in Bayern e. V., Würzburg  
- Landesbund für Vogelschutz, Hilpoltstein  
- Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Bonn  
- Regierung von Mittelfranken – Luftamt Nordbayern, Nürnberg  
- Deutsche Flugsicherung GmbH, Langen  
- E.on Bayern AG, Würzburg  
- Bayernwerk AG, Marktheidenfeld  
- Fernwasserversorgung Franken, Uffenheim  
- Zweckverband Abwasserbeseitigung, Würzburg  
- Open Grid Regional GmbH, Essen  
- PLEdoc GmbH, Essen  
- Mainfranken Netze GmbH, Würzburg  
- Gasversorgung Unterfranken, Würzburg  
- Deutsche Telekom AG, Würzburg  
- Autobahndirektion Nordbayern, Würzburg  
- DB Netz AG, München  
- Eisenbahn Bundesamt, Nürnberg  
- Gemeinde Estenfeld  
- Gemeinde Kürnach  
- Stadt Dettelbach  
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben Anregungen und Hinweise vorge-
bracht: 
1. Regierung von Unterfranken, Höhere Landesplanungsbehörde, Würzburg  
2. Regionaler Planungsverband Würzburg, Karlstadt  
3. Landratsamt Würzburg  
4. Wasserwirtschaftsamt Aschaffenburg  
5. Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Würzburg  
6. Bayerischer Bauernverband – Hauptgeschäftsstelle Unterfranken, Würzburg  
7. Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München  
8. Kreisheimatpflegerin Anna Adelmann, Würzburg  
9. Bund Naturschutz – Kreisgruppe Würzburg, Würzburg  
10. Mainfranken Netze GmbH, Würzburg  
11. Autobahndirektion Nordbayern, Würzburg  
12. DB Netz AG, München  
13. Eisenbahn-Bundesamt, Nürnberg  
14. Gemeinde Estenfeld  
Die Zusammenfassungen der abwägungsrelevanten Kernaussagen sind in der Anlage zur Beschlussvorla-
ge aufgelistet. Ihnen ist dort jeweils die Stellungnahme der Verwaltung gegenübergestellt. 
Herr Wegner vom Büro Wegner Stadtplanung stellt die aus den Prüfungs- und Abwägungsergebnissen 
resultierenden Planänderungen vor. Anschließend fasst der Gemeinderat die folgenden Beschlüsse. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat nimmt die zur Öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB einge-
gangenen Stellungnahmen zur Kenntnis. Er hat sie geprüft und stimmt der Vorlage der Verwaltung zu den 
Prüfungs- und Abwägungsergebnissen zu. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Beschluss: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Rottendorf“ mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan in der Fassung vom 20.02.2020, red. geändert am 23.07.2020, bestehend aus der 
Planzeichnung und dem Textteil wird gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Beschluss: 
Dem Plan ist eine Begründung beigefügt. Die Begründung in der Fassung vom 20.02.2020, red. geändert 
am 23.07.2020, wird gebilligt. 
 
Abstimmungsergebnis: Einstimmig 
 
Beschluss: 
Der vorhabenbezogene Bebauungsplan „Sondergebiet Photovoltaik Rottendorf“ mit Vorhaben- und Er-
schließungsplan ist auszufertigen und gemäß § 10 Abs. 3 BauGB nach der Genehmigung der 11. Ände-
rung des Flächennutzungsplans bekannt zu machen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
2 Gemeinde Gerbrunn; 10. Änderung des Flächennutzungsplans und Bebauungs-

plan "Erweiterung IV Industriegebiet Am Kirschberg"; Erneute Beteiligung der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
Vorlage: BV/048/2020 

 
Sachverhalt: 
Im Rahmen der erneuten Beteiligung der Träger öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB wird die 
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Gemeinde Rottendorf von der Gemeinde Gerbrunn zur 10. Änderung des Flächennutzungsplans und zum 
Bebauungsplan "Erweiterung IV Industriegebiet Am Kirschberg" beteiligt. Die Gemeinde Rottendorf wird 
aufgefordert, die aus ihrer Sicht relevanten Punkte für die Umweltprüfung und den Umweltbericht 
mitzuteilen. 
Der Gemeinderat fasst folgenden 
 
Beschluss: 
Immissionsbelastungen für die westlichen Wohngebiete der Gemeinde Rottendorf sind durch geeignete 
Festsetzungen im Bebauungsplan auszuschließen. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
3 Vollzug wasserrechtlicher Vorschriften; Stellungnahme der Gemeinde Rotten-

dorf als Träger öffentlicher Belange zur wasserrechtlichen Erlaubnis für das Ein-
leiten des gesammelten und von einem Parkplatz auf Grundstück Flur-Nr. 5566 
kommenden Niederschlagswassers über angelegte Gräben und ein Regenrück-
haltebecken, Grundstück Flur-Nr. 5566/5, in einen im Landkreis Würzburg lie-
genden Vorflutgraben durch Herrn Wolfgang Roth 
Vorlage: BV/049/2020 

 
Sachverhalt: 
Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens wird die Gemeinde Rottendorf aufgefordert, als Träger öf-
fentlicher Belange Stellung zu nehmen und Bedingungen, Auflagen und Hinweise abzufassen. 
 
Es handelt sich bei dem Antrag um eine Änderung der bestehenden wasserrechtlichen Genehmigung vom 
20.07.2017. Das Niederschlagswasser soll nun nicht mehr in den Untergrund bzw. in das Grundwasser 
versickert, sondern vielmehr über eine bestehende Flutmulde (Graben) und das bestehende Regenrückhal-
tebecken der Stadt Würzburg in die Landleite eingeleitet werden. Die Änderung wird erforderlich, da im 
Zuge einer anderen Baumaßnahme festgestellt wurde, dass der Boden nur als schwach bis sehr schwach 
durchlässig einzustufen ist. Daher ist eine Versickerung des auf dem Parkplatz anfallenden Nieder-
schlagswassers nicht möglich. 
 
Nach einer kurzen Diskussion, ob verhindert werden kann, dass Reifenabrieb und Öl aus den Parkplätzen 
mit dem Oberflächenwasser eingeleitet wird, fasst der Gemeinderat folgenden 
 
Beschluss: 
Der beantragten Einleitung in den Vorfluter Landleite wird zugestimmt. Es ist darauf zu achten, dass keine 
Schadstoffe mit eingeleitet werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
4 Stadtpfad; Erneuerung des Gehsteigs 

Vorlage: BV/050/2020 
 
Sachverhalt: 
Die Vodafone plant in diesem Jahr ein Kabel auf der Trasse Obertorstraße, Stadtpfad, Am Sand, Franken-
straße zu verlegen. Die Bauverwaltung hat für diese Straßen überprüft, wo es sinnvoll wäre, die Synergie-
effekte einer gemeinsamen Baumaßnahme zu nutzen. 
 
In der Obertorstraße zwischen Hauptstraße und Bahnhofstraße wird das geplante Leerrohr für die Daten-
verbindung zwischen Rathaus und Bauhof im Zuge der Baumaßnahme der Vodafone mitverlegt.  
 
Im Stadtpfad ist der Gehsteig auf einer Länge von ca. 200 m in einem schlechten baulichen Zustand und 
abschnittsweise zu schmal. Eine Erneuerung des Gehsteigs ist räumlich unabhängig von einer späteren 
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Erneuerung des Kanals und könnte daher vorgezogen werden.  
Derzeit ist noch ungeklärt, ob die Verkehrsfläche des Stadtpfads zukünftig im Mischungs- (ohne Gehsteig) 
oder Trennungssystem (mit Gehsteig) ausgebaut werden soll.  
Als grober Richtwert für die Erneuerung des Gehsteigs auf eine Gesamtbreite von 1,25 m in Asphalt mit 
Granitborden und begleitenden Einzeilern kann von ca. 36.000 € ausgegangen werden. Durch die Bau-
maßnahme der Vodafone würden sich die Kosten grob um ca. 10.000 € verringern. Eine aktuelle Preisan-
frage erbrachte allerdings einen Preis von ca. 140.000 €. Es steht daher zu befürchten, dass der Markt 
auf eine kurzfristige Ausschreibung mit stark erhöhten Preisen reagiert. In diesem Fall wären die Synergie-
effekte einer gemeinsamen Baumaßnahme nicht mehr vorhanden.  
 
Zusätzlich zur Erneuerung des Gehsteigs ist eine Erneuerung der Beleuchtung erforderlich. Die vorhande-
nen Betonmasten müssen ausgetauscht und eine weitere Leuchte ergänzt werden. Die Kosten hierfür belau-
fen sich auf ca. 18.000 €. 
 
Nach kurzer Diskussion, ob das Kabel später bei einer Veränderung der Verkehrsführung stören könnte 
und ob der Kabelgraben der Vodafone die gesamte Gehwegbreite einnehmen wird, fasst der Gemeinde-
rat folgenden 
 
Beschluss: 
Der Gehsteig im Stadtpfad soll zum jetzigen Zeitpunkt nicht erneuert werden. 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
5 Umbau und Sanierung des Bahnhofs Rottendorf 

Nutzung der zur Verfügung stehenden Fläche im Erdgeschoss des Altbaus 
Vorlage: BT/021/2020 

 
Sachverhalt: 
Die für die Baugenehmigung erforderlichen Zustimmungen seitens der Bahn zum 2. Rettungsweg und der 
Grenzüberbauung aufgrund der notwendigen Außendämmung liegen mittlerweile vor, so dass die Unter-
lagen zur Eingabeplanung beim Landratsamt ergänzt werden konnten. Um im Anschluss den Förderantrag 
bei der Regierung zu vervollständigen, wird in Bezug auf die spätere Nutzung im Erdgeschoss noch eine 
Entscheidung benötigt. 
 
Bereits bei der Vorstellung des Entwurfes in der Gemeinderatssitzung am 12.10.2017 wurde die Mög-
lichkeit angesprochen, in der zur Verfügung stehenden Restfläche im Erdgeschoss Altbau eine Kleingastro-
nomie einzurichten. Hierfür gab es auch eine Interessentin, die aber aufgrund der Coronapandemie abge-
sagt hat. Aktuell gibt es daher keine Interessentin bzw. Interessenten für diese Nutzung. Aufgrund der mo-
mentanen Situation und der Einschränkungen aufgrund der Coronapandemie erscheint eine gastronomi-
sche Nutzung auch in naher und mittlerer Zukunft schwierig zu verwirklichen.  
 
Zur Vermeidung weiterer Verzögerungen bei dem Vorhaben sollte vor der Sommerpause eine Entschei-
dung über diese Nutzung gefällt werden, um den angestrebten Baubeginn bis Ende des Jahres nicht zu 
gefährden.  
 
Da zum jetzigen Zeitpunkt nicht klar absehbar ist, welche Nutzung für die Restfläche des Erdgeschosses im 
Bahnhof kommen wird, schlagen Bürgermeister und Verwaltung vor, für diesen Bereich im Erdgeschoss des 
Bahnhofs mit ca. 63 m² „Ausstellungs- und Workshopfläche zur Förderung der regionalen Kulturschaffen-
den“ vorzusehen. Eine ähnliche Nutzung war auch schon im Workshop zur Erstellung eines Raumkonzep-
tes für den Bahnhof angedacht. 
 
Beschluss: 
Der Nutzung der Restfläche im Erdgeschoss als „Ausstellungs- und Workshopfläche zur Förderung der 
regionalen Kulturschaffenden“ wird zugestimmt.  
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Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
6 Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabe-

satzung vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: FV/027/2020 

 
Sachverhalt: 
Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 28.05.2020 die aktuelle Gebührenkalkulation der Röder 
Kommunalberatung GmbH vorgestellt. Auf Grund der gestiegenen Wasserbezugspreise der Fernwasser-
versorgung ab 01.07.2020 (0,15 € je cbm Wasser) und der gestiegenen Lohnkosten ist eine kostende-
ckende Neufestsetzung der Gebühren ab 01.01.2021 erforderlich. Die neue Wassergebühr beträgt ab 
dem 01.01.2021 2,06 € je cbm zzgl. der Mehrwertsteuer. Zur Umsetzung ist die Änderung der Wasser-
gebührensatzung erforderlich. 
 
Es ergeht daher folgender  
 
Beschluss: 
 
Auf Grund der Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen Fassung 
erlässt die Gemeinde Rottendorf folgende 
 
 

S A T Z U N G 
 
 

§ 1 
 
Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Wasserabgabesatzung der Gemeinde Rottendorf vom 10. De-
zember 1997 zuletzt geändert durch Satzung vom 16. November 2018 wird wie folgt geändert: 
 
 
§ 10 Abs. 3 erhält folgende Fassung: 
 
„(3) Die Gebühr beträgt 2,06 € pro Kubikmeter entnommenen Wassers zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer.“ 
 
 

§ 2 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
 
 
Abstimmungsergebnis:  Einstimmig 
 
 
7 Satzung zur Änderung der Beitrags- und Gebührensatzung für die öffentliche 

Entwässerungsanlage der Gemeinde Rottendorf vom 10. Dezember 1997 
Vorlage: FV/028/2020 

 
Sachverhalt: 
Dem Gemeinderat wurde in der Sitzung am 28.05.2020 die aktuelle Gebührenkalkulation der Röder 
Kommunalberatung GmbH vorgestellt. In den letzten Jahren sind die Einleitungsgebühren der Stadt Würz-
burg erheblich gestiegen. Ebenfalls haben erhebliche Tarifsteigerungen stattgefunden. Zusätzlich sind die 
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Anforderungen an den Abwasserbereich gestiegen. Regelmäßige Schachtkontrollen und Kamerabefah-
rungen führen ebenfalls zu Kostensteigerungen. 
 
Der Gemeinderat hat mehrheitlich beschlossen die Gebühren ab 01.01.2021 wie folgt festzusetzen: 
 
Schmutzwasser   2,16 € je cbm 
Niederschlagswasser 0,32 € je qm 
 
 Zur Umsetzung ist die Änderung der Entwässerungsgebührensatzung erforderlich. 
 
Es ergeht daher folgender  
 
Beschluss: 
 
Auf Grund von Art. 5, 8 und 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der derzeit gültigen Fassung 
erlässt die Gemeinde Rottendorf folgende 
 

S A T Z U N G 
 

§ 1 
 

Die Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Rottendorf vom 10. De-
zember 1997 zuletzt geändert durch die Satzung vom 16. November 2018 wird wie folgt geändert: 
 
 § 11 Buchstaben a) erhält folgende Fassung: 
 
 a) den Schmutzwasseranteil    2,16 Euro/m³ 
  (§ 10 Abs. 1 Buchst. a) 
 
 b) den Niederschlagswasseranteil    0,32 Euro/ qm 
  (§ 10 Abs. 1 Buchst. b) 
 

§ 2 
 

 Diese Satzung tritt am 01. Januar 2021 in Kraft. 
 
Abstimmungsergebnis:  18:1 und damit angenommen 
 
 
8 Neuerlass der Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule der Gemeinde 

Rottendorf 
Vorlage: FV/029/2020 

 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Gemeinderats am 28.05.2020 hat die Leiterin der Musikschule, Frau Julia Erche, über 
die aktuelle Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie berichtet. In diesem Zusammenhang hat der Ge-
meinderat mehrheitlich Änderungen der Musikschulsatzung beschlossen (Zulassung des Online-Unterrichts 
im Ausnahmefall, Ermäßigung auf Grund von Corona). Damit diese Änderungen gültig werden, muss die 
Satzung neu erlassen werden.  
 
Es ergeht daher folgender 
 
Beschluss: 

a) Die Satzung für die kommunale Sing- und Musikschule Rottendorf vom 
01.09.2018 tritt am 31.08.2020 außer Kraft. 

b) Die folgende Satzung tritt zum 01.09.2020 in Kraft. 
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Satzung 
für die kommunale Sing- und Musikschule 
Rottendorf 
mit Anlage Schulordnung 
 
Die Gemeinde Rottendorf erlässt auf der Grundlage des Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBl. 
S. 796) folgende 
Satzung für die Sing- und Musikschule der Gemeinde Rottendorf: 
Die Musikschule ist eine Bildungseinrichtung im Sinne des Strukturplanes des Verbandes deut-
scher Musikschulen (VdM). Sie erfüllt die Anforderungen der „Verordnung über die Führung der 
Bezeichnung Singschule und Musikschule (Sing- und Musikschulverordnung) hinsichtlich des fach-
lichen Aufbaus, der Grundfachverpflichtung für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, der Fä-
cherbreite im Instrumentalunterricht, der Qualifikation und des Beschäftigungsverhältnis des Lehr-
personals, Ordnung des inneren Betriebs und der sozialen Gebührengestaltung. Sie berücksich-
tigt insbesondere die Aussagen der kommunalen Spitzenverbände in ihren Leitlinien und Hinwei-
sen zur Musikschule und orientiert sich an den Ausführungen des KGSt-Gutachtens Musikschule. 

§ 1 Name, Sitz, Schulträger 
Die Sing- und Musikschule ist eine Bildungseinrichtung der Gemeinde Rottendorf. Sie führt die 
Bezeichnung „Sing- und Musikschule Rottendorf“. Im Sinne eines flächendeckenden Angebotes 
sind die Gruppen- und Ensemble-Angebote auch offen für Einwohner der umliegenden Gemein-
den. 

§ 2 Auftrag 
Die Musikschule ist eine öffentliche Bildungseinrichtung in der kommunalen Bildungslandschaft 
und nimmt in diesem Rahmen die Aufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge wahr. Sie erfüllt 
einen eigenständigen Bildungsauftrag in der außerschulischen Musikerziehung und kooperiert mit 
Kindertagesstätten und allgemein bildenden Schulen sowie weiteren Kooperationspartnern. Sie 
pflegt und vermittelt das Kulturgut Musik. Als Angebotsschule führt sie Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene zum Singen und Musizieren und leistet einen Beitrag zur sozialen Erziehung. Die 
Musikschule schafft auch die Grundlagen für eine spätere musikalische Berufsausbildung. Sie 
pflegt Sing- und Musizierformen aus allen Gebieten der Musik und arbeitet eng mit anderen mu-
sikalischen und kulturellen Einrichtungen zusammen. 

 
§ 3 Aufbau, Angebot, Unterrichtsbedingungen 
Der innere Aufbau der Musikschule, das Unterrichtsangebot und die Unterrichtsbedingungen ent-
sprechen der Sing- und Musikschulverordnung sowie dem Strukturplan des Verbandes deutscher 
Musikschulen und werden in einer Schulordnung, die als Anlage Bestandteil dieser Satzung ist, 
niedergelegt. 

§ 4 Gebühren/Entgelte 
Die Nutzer des Musikschulangebots leisten einen finanziellen Eigenbeitrag zu den Kosten der 
Musikschule in Form von Gebühren. Diese werden in einer Gebührensatzung festgelegt und nach 
sozialen Gesichtspunkten gestaffelt. 

§ 5 Räumlichkeiten und Ausstattung 
Der Schulträger sorgt für geeignete Unterrichts- und Verwaltungsräume in bedarfsgerechtem Um-
fang und für die fachgerechte Ausstattung. 

13



Sitzung des Gemeinderates am 23.07.2020 Seite 12/28 

§ 6 Mietinstrumente 
Die Musikschule stellt im Rahmen ihrer Bestände Instrumente und Unterrichtsmittel zur Verfügung. 
Näheres wird in der Gebührensatzung festgelegt. 

§ 7 Schulleitung 
Die Musikschule wird von einer musikpädagogischen Fachkraft geleitet. Diese wird vom Träger 
der Musikschule angestellt. 
Der Leitung obliegen 
1. die Vertretung der Musikschule im übertragenen Rahmen und die ständige Kontakt-pflege zu 
den Akteuren in der kommunalen Bildungslandschaft, 
2. die musikalisch-pädagogische Leitung, insbesondere 

a) Verantwortung der Lehrstoffe, -inhalte und -methoden, 
b) Führung des Kollegiums, 
c) Beratung von Schülern und Eltern, 
d) Entwicklung von Angebotsformen, 
e) fachliche Information und Weiterbildung, 
f) künstlerische Aktivitäten, 

3. die organisatorische Leitung, insbesondere 
a) Einteilung der Lehrkräfte (ggf. durch Vereinbarung) und Erstellung/Genehmigung 
des Stundenplanes, 
b) Auswahl und Vorschlag für die Bestellung des Lehr- und Verwaltungspersonals, 
Überwachung des Schulbetriebs, 
c) Aufstellung und Vollzug des Haushaltsplans für den Bereich der Sing- und Musik-
schule, 
d) Planung und Ausgestaltung von Kooperationen, 
e) Planung und Durchführung von Veranstaltungen, 
f) Öffentlichkeitsarbeit, 
g) Statistik, Analyse und konzeptionelle Planung, 

4. die Verantwortung für das Qualitätsmanagement. 

§ 8 Lehrkräfte 
An der Musikschule unterrichten Lehrkräfte, die ein musikpädagogisches Fachstudium abge-
schlossen haben oder eine vergleichbare Qualifikation nachweisen. Sie werden vom Träger der 
Musikschule verpflichtet. Für die Verpflichtung von Lehrkräften hat die Schulleitung ein Vor-
schlagsrecht. Die Aufgaben der Lehrkräfte werden in einer Dienstanweisung näher geregelt bzw. 
einzelvertraglich vereinbart. 

§ 9 Vergütung 
Die Vergütungen richten sich nach den gesetzlichen bzw. tarifvertraglichen Regelungen für kom-
munale Musikschulen und den ergänzenden Regelungen des Trägers sowie den vertraglichen 
Vereinbarungen. 

§ 10 Fort- und Weiterbildung 
Die Lehrkräfte der Musikschule sollen sich laufend über neue Entwicklungen im Bereich der Musi-
kerziehung informieren. Zur Sicherung und Verbesserung des Unterrichtsniveaus kann der Träger 
Leiter und Lehrkräfte für die Teilnahme an Veranstaltungen zur Fort- und Weiterbildung freistellen 
und/oder dafür Zuschüsse gewähren. Dabei können im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmittel 
Obergrenzen festgelegt werden. Für angeordnete Fort- und Weiterbildung ist die angestellte 
Lehrkraft vom Unterricht freizustellen; der Träger übernimmt die Veranstaltungsbeiträge sowie die 
Fahrt- und Aufenthaltskosten. 

§ 11 Verwaltung 
Für die Verwaltung der Musikschule wird geeignetes Fachpersonal bestellt. Regelmäßig wieder-
kehrende Verwaltungsaufgaben, insbesondere die Erhebung der Gebühren und die Personalver-
waltung, werden vom Träger der Musikschule übernommen. 
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§ 12 Unterstützende Gremien 
Zur Unterstützung der Musikschularbeit und zur Wahrung von Interessen können Vereinigungen 
wie Elternvertretung, Förderverein, Stiftung oder Beirat gebildet werden. 

§ 13 Schlussbestimmung 
Diese Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft.  
Rottendorf, 23.07.2020 
 
 
Roland Schmitt, 1. Bürgermeister  
 
Anlage: Schulordnung 
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Schulordnung 
 
Die Schulordnung regelt das Verhältnis zwischen der Musikschule und ihren Nutzern. 

§ 1 Aufgabe 
Öffentliche Musikschulen sind Bildungseinrichtungen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Sie 
sind kommunal verantwortete Einrichtungen mit bildungs-, kultur-, jugend- und sozialpolitischen 
Aufgaben. Musikschulen sind Orte des Musizierens, der Musikerziehung und der Musikpflege, 
Orte der Kunst und der Kultur und Orte für Bildung und Begegnung. In der Musikschule kommen 
Menschen aus unterschiedlichen Bevölkerungsschichten, allen Generationen und verschiedenen 
Kulturkreisen zusammen und lernen voneinander. 
Die Musikschule erfüllt die Anforderungen der „Verordnung über die Führung der Bezeichnung 
Singschule und Musikschule (Sing- und Musikschulverordnung) hinsichtlich des fachlichen Auf-
baus, der Grundfachverpflichtung für Kinder im Vorschul- und Grundschulalter, der Fächerbreite 
im Instrumentalunterricht, der Qualifikation und des Beschäftigungsverhältnis des Lehrpersonals, 
Ordnung des inneren Betriebs und der sozialen Gebührengestaltung. 
Die öffentliche Musikschule legt mit qualifiziertem Fachunterricht die Grundlage für eine lebens-
lange Beschäftigung mit Musik. Sie eröffnet ihren Schülerinnen und Schülern Möglichkeiten zum 
qualitätvollen gemeinschaftlichen Musizieren in der Musikschule, in der allgemein bildenden 
Schule, in der Familie oder in den vielfältigen Formen des Laienmusizierens. Dabei werden die 
Schülerinnen und Schüler im Verlauf ihres musikalischen Bildungsganges umfassend beraten. Be-
sonders Begabte erhalten eine spezielle Förderung, die auch die Vorbereitung auf ein musikali-
sches Berufsstudium umfassen kann. 

 
§ 2 Aufbau/Ausbildung 
Aufbau und Ausbildung erfolgen nach dem Strukturplan des Verbandes deutscher Musikschulen. 
Für den Unterricht gelten der VdM-Bildungsplan „Musik in der Elementar-/Grundstufe“ und die 
Rahmen-Lehrpläne des Verbandes deutscher Musikschulen, in denen Ziele und Inhalte der Aus-
bildung formuliert sind, sowie ggf. weitere Lehrplan-Bestimmungen der Musikschule. 
 
Die Musikschule gliedert sich in 

1. Elementarstufe/Grundstufe 
2. Instrumental- und Vokalfächer (Unter-/Mittel-/Oberstufe) 
3. Ensemblefächer 
4. Ergänzungsfächer 
5. Studienvorbereitende Ausbildung 
6. Kooperationen 
7. Projekte und Veranstaltungen. 

Der Elementarunterricht/Grundfachunterricht geht dem Unterricht in den Instrumental-
/Vokalfächern voraus und begleitet ihn. Ensemblefächer sind grundlegender Bestandteil des Mu-
sikschulunterrichts. Ergänzungsfächer, studienvorbereitende Ausbildung, Kooperationen, Projekte 
und Veranstaltungen vervollständigen das Leistungsangebot der Musikschule. 
Der Unterricht der Musikschule findet grundsätzlich als Präsenzunterricht statt. Online-Angebote 
können diesen ergänzen. In Zeiten von Schließung der Musikschule aufgrund von Rechtsverord-
nung oder behördlicher Anordnung kann der Unterricht durch digitale Technologien im Rahmen 
der rechtlichen Vorgaben erfolgen.  
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§ 3 Elementarstufe/Grundstufe 
1. Eltern-Kind-Gruppen 
Alter bis 3 Jahre 

Voraussetzungen Keine 

Unterrichtsform Gruppe 8 – 12 Kinder 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer ca. 2 Jahre 

 
2. Elementare Musikpädagogik (EMP) in Kindertagesstätten 
Alter bis 6 Jahre 

Voraussetzungen Keine 

Unterrichtsform Gruppen/Großgruppen 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer programmbezogen, örtlich bestimmt 

Angebote für das Alter von 3-Jährigen schaffen den Übergang von Eltern-Kind-Gruppen zur Mu-
sikalischen Früherziehung. 
 
3. Musikalische Früherziehung/EMP in der Musikschule 
Alter zwischen 3 bzw. 4 und 6 Jahren 

Voraussetzungen Keine 

Unterrichtsform Gruppen 8 – 12 Kinder 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer ca. 2 Jahre 

 
4. a) Musikalische Grundausbildung/EMP 
Alter zwischen 5 bzw. 6 und 8 Jahren 

Voraussetzungen Keine 
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Unterrichtsform Gruppen 8 – 12 Kinder 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer 1 - 2 Jahre 

 
4. b) Singklassen 
Alter zwischen 5 bzw. 6 und 8 Jahren 

Voraussetzungen Keine 

Unterrichtsform Gruppen 10 – 20 Kinder 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer 1 - 2 Jahre 

 
5. Orientierungsangebote (z. B. Instrumentenkarussell) 
Alter ab 5 Jahre 

Voraussetzungen möglichst Nr. 2 – 4 

Unterrichtsform Gruppen/Großgruppen 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer ca. 1 Jahr 

Orientierungsangebote ermöglichen in erster Linie eine gesicherte Auswahl und Ent-scheidung für 
den Instrumental-/Vokalunterricht 
6. Musikalische Kooperationsprogramme (Grundschulalter) 
Alter 6 - 9 Jahre 

Voraussetzungen Keine 

Unterrichtsform Klassen/Gruppen/Großgruppen 

Unterrichtseinheiten 1 – 2 

Dauer Programmbezogen 
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Breite Zugänge zur Musik und zum aktiven Musizieren werden vielfach in Kooperation zwischen 
Musikschule und allgemein bildender Schule gestaltet. 

 
§ 4 Instrumental- und Vokalunterricht 
1. In den Instrumental-/Vokalunterricht werden aufgenommen 

a) Kinder: Der Besuch der Elementarfächer/Grundfächer ist Voraussetzung für den 
nachfolgenden Instrumental- oder Vokalunterricht 
b) Jugendliche und Erwachsene. 

2. Der Unterricht erstreckt sich auf die von der Musikschule angebotenen Instrumental- und Vokal-
fächer aus den Fachbereichen 

a) Streichinstrumente 
b) Zupfinstrumente 
c) Holzblasinstrumente 
d) Blechblasinstrumente 
e) Tasteninstrumente 
f) Schlaginstrumente 
g) Gesang 

3. Der Unterricht wird in Gruppen von 2 bis 4 Schülern (30/45/60 Minuten je Woche) oder als 
Einzelunterricht (22,5/30/45 Minuten pro Woche) erteilt. Die Gruppen sollen nach Alter und 
Vorbildung so zusammengesetzt sein, dass die besonderen Qualitäten des Gruppenunterrichts 
genutzt werden können. Über die Einteilung sowie über erforderliche Änderungen während des 
Schuljahres entscheidet die Schulleitung. 

 
§ 5 Ensemblefächer 
Ensemblefächer dienen dem Musizieren in der Gemeinschaft. Sie sind in allen Leistungsstufen 
integraler Bestandteil des ganzheitlichen Bildungskonzepts der Musikschule. Kontinuierliche En-
semblearbeit bildet mit dem Unterricht im Instrumental- bzw. Vokalfach eine aufeinander abge-
stimmte Einheit und gehört daher zum verbindlichen Unterrichtsangebot der Musikschule. Über 
die Einteilung zum Ensembleunterricht entscheidet die Schulleitung im Benehmen mit der Fach-
lehrkraft. 
 

§ 6 Ergänzungsfächer 
Ergänzungsfächer sind zum einen kontinuierliche Unterrichtsfächer zur inhaltlichen Bereicherung 
des instrumentalen und vokalen Bildungsangebots, insbesondere Gehörbil-
dung/Musiklehre/Theorie. Zum andern stellen sie auch eine Ergänzung des Musikschulangebo-
tes dar, wie z. B. Musik und Bewegung, Tanz, Musiktheater, Darstellendes Spiel oder Rhythmik. 
Über die Einteilung zum Ergänzungsunterricht entscheidet die Schulleitung im Benehmen mit der 
Fachlehrkraft. 
 

§ 7 Begabtenförderung/Studienvorbereitende Ausbildung 
1. Die Musikschule bietet besonders interessierten und begabten Schülern eine vertiefte Musikbil-
dung. Darüber hinaus bereitet sie durch eine studienvorbereitendende Ausbildung auf die Auf-
nahmeprüfung an einer Ausbildungsstätte für Musikberufe vor. 
2. Die Pflichtbelegung in der studienvorbereitenden Ausbildung umfasst mindestens vier Wochen-
stunden mit folgender Fächerkombination: 
a) Vokal-/Instrumentalunterricht: Zwei Wochenstunden Einzelunterricht im Haupt- und Nebenfach 
b) Ensemblefach 
c) Gehörbildung/Musiklehre/Musiktheorie 
3. Interessenten können nur aufgrund einer Beurteilung (FLP-Leistungsprüfung) in die Begabtenför-
derung/studienvorbereitende Ausbildung aufgenommen werden. Über die Aufnahme entscheidet 
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die Schulleitung. 
4. Über den Ausschluss aus der Begabtenförderung/studienvorbereitenden Ausbildung entschei-
det die Schulleitung nach Anhörung der Fachlehrkräfte und der Erziehungsberechtigten bzw. Be-
troffenen. 
 

§ 8 Kooperationen 
Die Musikschule kooperiert mit Partnern in der Kommunalen Bildungslandschaft, insbesondere mit 
Kindertagesstätten und allgemein bildenden Schulen sowie mit weiteren Kooperationspartnern 
wie z. B. Musikvereinen, Kirchengemeinden, Ausbildungsstätten oder Berufsorchestern. Koopera-
tionen gründen sich auf vertragliche Vereinbarungen mit den Bildungspartnern. 
 

§ 9 Projekte und Veranstaltungen 
Projekte, z. B. Kurse, Workshops oder Exkursionen, sind weitere musikpädagogische Angebote 
der Musikschule. Veranstaltungen gehören einschließlich der hierfür erforderlichen Vorbereitun-
gen zum pädagogischen Auftrag und zum individuellen Erscheinungsbild der Musikschule. Vor-
spiele und Konzerte sind für Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Lernerfahrung; die Teil-
nahme daran ist Bestandteil des Unterrichts. 
 

§ 10 Schuljahr 
Das Schuljahr beginnt am 1. September und endet am 31. August des darauffolgenden Jahres. 
Die Feriendauer und die unterrichtsfreien Feiertage richten sich nach den für die allgemein bil-
denden Schulen geltenden Bestimmungen. 
 

§ 11 Unterrichtsdauer 
Unterrichtszeiten und Unterrichtsdauer werden von der Schulleitung nach fachlichen und organi-
satorischen Gesichtspunkten zugewiesen. Wünsche der Schüler bzw. der gesetzlichen Vertreter 
werden im Rahmen des Möglichen berücksichtigt; ein Anspruch auf bestimmte Unterrichtsformen 
und -zeiten besteht nicht. 
 

§ 12 Anmeldung/Aufnahme 
Anmeldungen sind schriftlich an die Musikschule zu richten (Formblatt). Bei minderjährigen Teil-
nehmern ist die schriftliche Zustimmung der gesetzlichen Vertreter erforderlich. Anmeldungen 
werden erst durch die Bestätigung der Musikschule rechtswirksam. Eine Aufnahme außerhalb des 
Schuljahrbeginns ist nur möglich, wenn die Voraussetzungen seitens der Musikschule gegeben 
sind. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
 

§ 13 Daten/Datenschutz 
Die Musikschule erhebt nur Daten, die sie für die ordnungsgemäße Erfüllung ihrer Aufgaben be-
nötigt. Die Daten werden nur für diese Aufgaben verwendet. Die datenschutzrechtlichen Bestim-
mungen werden hierbei beachtet. Mit der Anmeldung wird die Einwilligung in die Erhebung und 
Nutzung von Daten auch für den Unterricht durch digitale Technologien, erteilt. 
 

§ 14 Beendigung des Unterrichtsverhältnisses 
1. Ohne eine neue Anmeldung für das Folgeschuljahr endet das Unterrichtsverhältnis mit dem 
Ende des Schuljahres am 31.08. Abmeldungen sind grundsätzlich nur zum Schuljahresende mög-
lich. 
2. Einzelne Angebote, die in Kursform angeboten werden, sind von (1) ausgenommen. Sie be-
ginnen und Enden wie in der jeweiligen Ausschreibung angegeben. 
3. Während des Schuljahres kann die Schülerin/der Schüler / können die gesetzlichen Vertreter 
nur aus wichtigem Grund (Wegzug, nachweislich schwerwiegende Erkrankung) den Unterrichts-
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vertrag kündigen. Die Gebührenpflicht entfällt mit dem Ende des auf die Wirksamkeit der Kündi-
gung folgenden Monats. 
4. Die Musikschule kann aus zwingenden Gründen oder bei Verstößen gegen diese Schulord-
nung/Benutzungsordnung nach Rücksprache mit dem Schüler bzw. den ge-setzlichen Vertretern 
das Unterrichtsverhältnis unterbrechen oder vorzeitig beenden. 
 

§ 15 Verhinderung 
Kann der Schüler den Unterricht ausnahmsweise nicht wahrnehmen, muss die Musikschule dar-
über möglichst frühzeitig verständigt werden. Dieser Unterricht geht in den Verfügungsbereich der 
Musikschule zurück und muss nicht nachgegeben werden. 
 

§ 16 Unterrichtsausfall 
Unterrichtsstunden, welche durch unvermeidliche Verhinderung der Lehrkraft ausfallen, werden 
vor- bzw. nachgegeben. Kann der Unterricht bei Erkrankung der Lehrkraft nicht nachgeholt oder 
vertreten werden, entsteht ab der vierten Stunde ein Erstattungsanspruch. Fällt Unterricht aufgrund 
höherer Gewalt aus entsteht kein Erstattungsanspruch, der Unterricht entfällt dann ersatzlos.  
[Anmerkung: Das schließt nicht unbedingt eine so lange Zeit ein wie sie jetzt durch die Pandemie 
entstanden ist, da das eine unverhältnismäßige Benachteiligung der Nutzer wäre. Aber für Sturm, 
kurze Ausfälle aufgrund anderer Umstände etc. würde es greifen.] 
 

§ 17 Unterrichtsstätten 
Der Unterricht findet ausschließlich in den von der Musikschule zugewiesenen Räumen statt. In 
Zeiten von Schließung der Musikschule aufgrund von Rechtsverordnung oder behördlicher An-
ordnung kann der Unterricht durch digitale Technologien im Rahmen der rechtlichen Vorgaben 
erfolgen. Die Art der digitalen Technologie, die in Online-Formaten / Online-Angeboten der Mu-
sikschule zum Einsatz kommt, liegt ausschließlich in der Entscheidungshoheit der Musikschule. Es 
liegt in der Verantwortung der Nutzer*innen bzw. der Erziehungsberechtigten, die Voraussetzun-
gen zu schaffen, dass diese digitalen Technologien genutzt werden können. 
 

§ 18 Aufsicht 
Eine Aufsicht besteht nur während der vereinbarten Unterrichtszeit. Sie beginnt und endet im Un-
terrichtsraum. 
 

§ 19 Bild- und Tonaufzeichnungen 
Die Musikschule ist berechtigt, im Unterricht und in ihren übrigen Veranstaltungen Bild- und 
Tonaufzeichnungen herzustellen und für ihren Eigenbedarf sowie ihre Selbstdarstellung zu ver-
wenden. Eine Vergütungsverpflichtung besteht nicht. Dies gilt auch für Bild und Tonaufzeichnun-
gen der Medien (Presse, Rundfunk u. a.). 
 

§ 20 Öffentliches Auftreten 
Der Schüler verpflichtet sich, öffentliches Auftreten, auch in digitalen Formaten, sowie Meldungen 
zu Wettbewerben und Prüfungen in den an der Musikschule belegten Fächern der Schulleitung 
rechtzeitig vorher mitzuteilen. Öffentliche Auftritte von Musikschulensembles bedürfen der vorhe-
rigen Genehmigung. 
 

§ 21 Fremdunterricht 
Schülern des Bereichs Vokalunterricht, welche Unterricht im Sologesang erhalten, und Schülern 
des Bereichs Instrumentalunterricht ist es grundsätzlich untersagt, im selben Fach außerhalb der 
Musikschule zusätzlichen Unterricht zu nehmen. Über Ausnahmen entscheidet die Schulleitung. 
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§ 22 Instrumente 
Grundsätzlich soll der Schüler bei Beginn des Instrumentalunterrichts ein geeignetes Instrument 
besitzen. Im Rahmen der Bestände der Musikschule können Instrumente ausgeliehen bzw. vermie-
tet werden. 
 

§ 23 Bescheinigung 
Den Schülern wird auf Wunsch eine Bescheinigung über den Besuch der Musikschule ausgestellt. 
Diese kann mit einer fachlichen Beurteilung verbunden werden. 
 

§ 24 Unfallversicherung 
Die Schüler der Musikschule sind gegen Unfall versichert. 
 

§ 25 Schlussbestimmung 
Diese Schulordnung/Benutzungsordnung tritt am 01.09.2020 in Kraft.  
 
Abstimmungsergebnis: Zu a) Einstimmig 
 Zu b) Einstimmig 
 
 
9 Neuerlass der Gebührensatzung der Musikschule der Gemeinde Rottendorf 

Vorlage: FV/030/2020 
 
Sachverhalt: 
In der Sitzung des Gemeinderats am 28.05.2020 hat die Leiterin der Musikschule, Frau Julia Erche, über 
die aktuelle Situation hinsichtlich der Corona-Pandemie berichtet. In diesem Zusammenhang hat der Ge-
meinderat mehrheitlich Änderungen der Musikschulsatzung beschlossen (Zulassung des Online-Unterrichts 
im Ausnahmefall, Ermäßigung auf Grund von Corona). Damit diese Änderungen gültig werden, muss die 
Gebührensatzung neu erlassen werden.  
 
Es ergeht daher folgender 
 
Beschluss: 
 

a) Die Gebührensatzung für die Sing- und Musikschule der Gemeinde Rottendorf 
vom 01.09.2018 tritt am 31.08.2020 außer Kraft 

b) Die folgende Gebührensatzung tritt zum 01.09.2020 in Kraft. 
 

Gebührensatzung für die Sing- und Musik-
schule der Gemeinde Rottendorf  
vom 01.09.2020 
 
Die Gemeinde Rottendorf erlässt auf Grund von Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes folgende 
Satzung: 
 
§ 1 Gebühren  

(1) Die Musikschule der Gemeinde Rottendorf erhebt Jahresgebühren pro Schuljahr für die Teil-
nahme am Unterricht nach der in der als Anlage beigefügten Gebührentabelle. Sie beziehen sich 
auf ein Schuljahr (01. September bis 31. August des darauffolgenden Jahres), d. h. sie sind für 
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zwölf Monate zu entrichten. 
 
(2) Für die zeitlich begrenzte Überlassung und Benutzung von Musikinstrumenten in Verbindung mit 
dem Unterricht werden ebenfalls entsprechend Gebühren gemäß § 4 dieser Satzung erhoben.  
 
(3) Die Höhe der Jahresgebühren ergibt sich aus dem anliegenden Gebührentarif, der in der je-
weils geltenden Fassung Bestandteil dieser Satzung ist. Dieser Gebührentarif kann durch Gemein-
deratsbeschluss geändert werden. Eine Änderung ist nur zum nächstfolgenden Gebührenzeitraum 
möglich. 
  
(4) Zu Projekten und Kursen mit Dauer von weniger als einem Schuljahr können jeweils auch ab-
weichende Teilnehmerbeiträge festgelegt werden.  
 
(5) Zahlungsweise und Fälligkeit 
Die Unterrichtsgebühren sind Jahresgebühren.  

 
§ 2 Gebührenpflicht  

(1) Gebührenschuldner ist die Schülerin/der Schüler der Musikschule bzw. sein/e gesetzliche/r 
Vertreter/in.  
 
(2) Die Gebührenpflicht entsteht mit Bestätigung der Anmeldung. 
 
(3) Die Gebühren werden einen Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids fällig. 

 
§ 3 Beendigung des Unterrichtsverhältnisses  

(1) Der Unterricht endet grundsätzlich zum 31.08. des Schuljahres, ohne dass es einer Abmeldung 
bedarf. Für jedes Schuljahr ist eine neue Anmeldung erforderlich. Beendigung des Unterrichtsver-
hältnisses ist grundsätzlich nur zum Ende des Schuljahres möglich. 
 
(2) Einzelne Angebote, die in Kursform angeboten werden, sind von (1) ausgenommen. Sie begin-
nen und Enden wie in der jeweiligen Ausschreibung angegeben. 
 
(3) Während des Schuljahres kann die Schülerin/der Schüler / können die gesetzlichen Vertreter 
nur aus wichtigem Grund (Wegzug, nachweislich schwerwiegende Erkrankung) den Unterrichtsver-
trag kündigen. Die Gebührenpflicht entfällt mit dem Ende des auf die Wirksamkeit der Kündigung 
folgenden Monats.  

 
(4) Bei Verstößen gegen die Schulordnung/Benutzungsordnung oder aus sonstigen zwingenden 
Gründen kann die Musikschule nach Rücksprache mit der/dem Schüler/in bzw. den gesetzlichen 
Vertretern das Unterrichtsverhältnis unterbrechen oder vorzeitig beenden. Die Gebührenpflicht 
bleibt für das laufende Schuljahr bestehen. 

 
§ 4 Überlassungs- und Nutzungsgebühr 

(1) Auf Antrag können Schülern der Musikschule im Rahmen des jeweiligen Instrumentenbestandes 
Musikinstrumente gegen eine Gebühr überlassen werden. Ein Anspruch auf Überlassung von Musik-
instrumenten besteht nicht. Überlassung an Dritte ist ausgeschlossen.  
 
(2) Die Überlassungsdauer erfolgt grundsätzlich monatsweise. Spätestens mit Beendigung des Un-
terrichtsverhältnisses ist das überlassene Instrument zurückzugeben.  
 
(3) Wird das Instrument nach Ende der Überlassungsdauer nicht zurückgegeben, ist der Schüler 
bzw. sind seine gesetzlichen Vertreter entsprechend § 546 und § 546a BGB verpflichtet, eine Ent-
schädigung in Höhe der vereinbarten Miete zu zahlen. Die Geltendmachung eines weiteren Scha-
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dens ist nicht ausgeschlossen.  
 
(4) Beschädigung und Verlust sind unverzüglich anzuzeigen. Für diesen Fall ist Schadensersatz 
nach den Haftungsregelungen des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu leisten. Dies gilt auch für eine ver-
tragswidrige Überlassung an Dritte.  

 

§ 5 Gebührenermäßigungen/Zuschüsse 

 

(1) Gebührenermäßigungen/Zuschüsse werden nur Bürger/innen der Gemeinde Rottendorf ge-
währt.  
 
(2) Familienermäßigung: Für Erwachsene und deren Kinder ohne eigenes Einkommen, die gleichzei-
tig an der Musikschule gebührenpflichtigen Instrumental- oder Gesangsunterricht erhalten und im 
gleichen Haushalt leben oder deren Unterricht vom gleichen Zahlungspflichtigen entgolten wird, 
wird eine Gebührenermäßigung auf den Grundfach-/Elementarbereich und den Instrumental-
/Vokalunterricht gewährt, und zwar  
a) für die zweite Person 25 %  
b) für die dritte Person 50 %  
c) für die vierte und alle weiteren Personen 75 % 
sofern nicht bereits eine Ermäßigung gemäß Ziff. (4) gewährt wird.  
 
Erste Person einer Familie ist der Schüler/die Schülerin mit der höchsten Gebührenhöhe (Gebüh-
renhöhe ist die Gesamtsumme aller Unterrichtsgebühren), zweite Person ist jene mit der zweithöchs-
ten Gebührenhöhe, dritte Person jene mit der dritthöchsten Gebührenhöhe, vierte Person sind alle 
Personen ab der vierthöchsten Gebührenhöhe. Unerheblich sind Zeitpunkt der Anmeldung sowie 
das Alter der Schüler/innen. 
Bei gleicher Gebührenhöhe erhält das jüngere Kind die jeweilig nachfolgende Ermäßigung nach 
Satz 1. Nicht berücksichtigungsfähig nach Satz 1 sind Geschwister, die nur in Ensemble- oder Er-
gänzungsfächern unterrichtet werden.  
 
(3) Mehrfächerermäßigung: Eine Mehrfachbelegung liegt vor, wenn ein Schüler zwei oder mehr In-
strumentalfächer oder Gesang gemäß Schulordnung belegt. Für Mehrfächerbelegungen wird eine 
Ermäßigung auf die Unterrichtsgebühr gewährt, und zwar 10 %, sofern nicht bereits eine Ermäßi-
gung gemäß Ziff. (4) gewährt wird.  
 
(4) Sozialermäßigung: Eine Ermäßigung der Unterrichts- und Instrumentengebühr in Höhe von 50% 
wird Personen sowie deren im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder gewährt, die Leistungen 
nach SGB XII oder SGB II (Arbeitslosengeld II, Grundsicherung, Sozialgeld, Hilfe zum Lebensunter-
halt etc.) erhalten. Der Nachweis muss bei der Anmeldung bzw. eine Woche vor Beginn eines neu-
en Unterrichtsabschnittes der Musikschule vorliegen. Verspätet übersandte Nachweise werden ab 
dem Monat des Posteinganges bei der Gebührenberechnung berücksichtigt. Als Nachweis gilt ein 
amtlicher Bescheid über die entsprechende Leistung. 
Die Gemeinde Rottendorf kann in einer besonderen Lage (z.B. Pandemie oder ähnliches) für einen 
festzulegenden Zeitraum den vereinfachten Zugang zur Sozialermäßigung beschließen. Für diesen 
Fall wird die Sozialermäßigung ohne Nachweis auf Antrag gewährt um finanzielle Härten für Schü-
ler*innen zu vermeiden. 
 
(5) Für den Besuch von Ensemble- und Ergänzungsfächern (z. B. Sing- und Instrumentalgruppen, 
Chor und Orchester, Kammermusik) werden in der Belegung mit einem Hauptfach keine Gebühren 
erhoben. 
 
(6) Erwachsene, die vor Beginn des Unterrichtsabschnittes nachweisen, dass sie schwerbehindert, 
Auszubildende, Zivil- oder Wehrdienstleistende, Kindergeldberechtigte, Schüler oder Studenten 
sind, haben nur die für Kinder und Jugendliche maßgebliche Gebühr zu entrichten, sofern ihnen 
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nicht bereits eine Ermäßigung gemäß Ziff. (4) gewährt wird. Kindern und Jugendlichen, die vor Be-
ginn des Unterrichtsabschnittes nachweisen, dass sie schwerbehindert sind, wird die für Jugendliche 
maßgebliche Gebühr um 50 % ermäßigt. Verspätet übersandte Nachweise für eine Ermäßigung 
werden ab dem Monat des Posteinganges bei der Gebührenberechnung berücksichtigt.  

 
(7) Besonders begabte Schüler/innen können auf Empfehlung der Hauptfachlehrkraft durch die 
Schulleitung eine gebührenfreie, erhöhte Unterrichtsdauer für ein Schuljahr oder auch für einen be-
grenzten Zeitraum bewilligt bekommen, um z. B. eine Wettbewerbsvorbereitung zu ermöglichen. 
 

§ 6 Gebührenerstattung  

(1) Eine Gebührenerstattung wird nur auf schriftlichen Antrag gewährt, wenn aus Gründen, die im 
Verantwortungsbereich der Musikschule liegen, die Zahl der Unterrichtswochen im Jahr um 4 oder 
mehr unterschritten wurden.  
 
(2) Bei einem von der Musikschule zu verantwortenden Unterrichtsausfall von mehr als drei aufei-
nanderfolgenden Unterrichtsstunden wird die Gebühr auf Antrag anteilig zurückerstattet.  
Fällt Unterricht kurzzeitig aufgrund höherer Gewalt aus entsteht kein Erstattungsanspruch, der Unter-
richt entfällt dann ersatzlos. Wird Unterricht mit digitalen Mitteln erteilt sind bis zu 6 Unterrichtsein-
heiten am Stück und maximal 12 Unterrichtseinheiten pro Schuljahr als vollständiger Ersatz für den 
Präsenzunterricht hinzunehmen.  
(3) Die Musikschule ist berechtigt, ausgefallene Unterrichtsstunden nachzugeben. Ein Anspruch da-
rauf besteht nicht.  

 
§ 7 Stundung und Niederschlagung der Gebühren  

Stundung und Niederschlagung von Gebühren richten sich den gesetzlichen Bestimmungen.  
 
§ 9 Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am 01.09.2020 in Kraft.  
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Anlage: Gebührentabelle 
 

Preise in Euro   
 

 

Kinder und 
Jugendliche 

Erwachsene 
(14tägig 
jeweils halber 
Preis) 

Grundausbildung  
Einheimische Teilnehmer werden bevor-
zugt 

  

Tandem-Kurse 45 Min. (z.B. Musikzwer-
ge) (halbjährliche Kündigung möglich) (6-
11 Kinder) 

180 -- 

Früherziehung 60 Min. (5-9 Kinder) 216  -- 

Instrumentenkarussell (3-6 Kinder) 60 
Min. 

444  600  

Chor (Chortheater, Kinderchor, etc.) 0  -- 

Instrumental-/Vokalunterricht   

Einzelunterricht   

22,5 Minuten (Halbe Schulstunde) 456  540  

30 Min. 600  744  

45 Min. 900  1080  

Zweiergruppe   

30 Min. 300  372  

45 Min. 456  540  

Dreiergruppe   

45 Min. 300  372  

Zusatzfächer   

Ensemble/Band 45/60 Min. (mit Haupt-
fach kostenfrei) 

78  150  

Ergänzungsfächer 30/45 Min. (Musik-
theorie, Intensivierung) (ab 3 Teilnehmer) 

200/300, mit Hauptfach 0  

Einzel-Projekte und zeitlich begrenzte 
Kurse 

Je nach Aufwand 

 
Abstimmungsergebnis: Zu a) 17:2 und damit angenommen 

 Zu b) 17:2 und damit angenommen 
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10 Fraktionsloses Gemeinderatsmitglied Volker Hauck 

Antrag auf Herstellung eines Schutzstreifens (Angebotsstreifen) für Fahrradfah-
rer in der Würzburger Straße, Kitzinger Straße und Ostring 
Vorlage: GL/046/2020 

 
Sachverhalt: 
Das fraktionslose Gemeinderatsmitglied Volker Hauck hat mit Schreiben vom 13.05.2020 beantragt, dass 
für die Fahrradfahrer in der Würzburger Straße, Kitzinger Straße, Edekastraße und am Ostring ein Schutz-
streifen (sog. Angebotsstreifen) hergestellt wird. Begründet wird der Antrag damit, dass die Haupt-
Radverkehrsachsen über die am meisten von PKW befahrenen Straßen führen und sich die Schutzstreifen 
in den letzten Jahren in vielen Städten und Gemeinden als sichere Führungsform für den Radverkehr her-
ausgestellt haben. 
 
Die örtlichen Verhältnisse wurden am 23.06.2020 in einer Verkehrsschau mit dem Verkehrssachbearbeiter 
der Polizeiinspektion Würzburg-Land begutachtet und folgende Empfehlung ausgesprochen: 
Die Einrichtung von Fahrradschutzstreifen bringt nicht die erwünschte deutliche Erhöhung der Sicherheit für 
Fahrradfahrer ohne den übrigen Verkehr zu stark zu beeinträchtigen. Auf Grund der Verkehrsbelastung im 
Bereich der Würzburger Straße mit Buslinienverkehr, der Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h und 
einer übersichtlichen Verkehrsraumgestaltung wird derzeit kein Handlungsbedarf hinsichtlich eines Fahr-
radschutzstreifens gesehen, so die Polizeiinspektion Würzburg-Land.  
 
Die Würzburger Straße weist eine Gesamtbreite von 6,50 Metern auf. Problematisch ist, dass an beiden 
Seiten der Fahrbahn eine Pflasterrinne von jeweils 0,50 Metern besteht. Um den Fahrradschutzstreifen für 
Fahrradfahrer sinnvoll und sicher befahrbar auszugestalten, müsste dieser erst mit Beginn der Schwarzde-
cke bemessen werden. Somit würde der Platzbedarf für den Schutzstreifen (ab der Bordsteinkante gemes-
sen) auf 2,00 Meter ansteigen. Selbst bei einseitiger Anordnung (vorzugsweise in topografisch ansteigen-
der Richtung) verbliebe eine Restfahrbahnbreite von nur noch 4,50 Metern. Dies ist für einen gefahrlosen 
Begegnungsverkehr – selbst zweier PKW- nicht mehr ausreichend. Hierfür wird gemäß der Richtlinie eine 
(Rest-)fahrbahnbreite von 5,50 Metern als zwingend notwendig vorgeschrieben. Diese Restfahrbahnbreite 
sollte gerade auf der Würzburger Straße, als Haupterschließungsachse des Ortes, nicht unterschritten 
werden. Zudem ist seit 28.04.2020, anders als im Antrag von Herrn Hauck geschildert, weder das Halten 
noch das Be- und Entladen auf dem Fahrradschutzstreifen erlaubt, was eine erhebliche Beeinträchtigung 
der anderen Verkehrsteilnehmer bedeutet. Zwar wird aufgrund eines Formfehlers die aktuelle Version der 
Straßenverkehrsordnung StVO nicht angewendet, eine Rücknahme dieser Regelung ist aber laut einem 
Zeitungsartikel in der Main-Post vom 04.07.2020 nach Aussage von Verkehrsminister Andreas Scheuer – 
anders als bei den Fahrverboten aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen - nicht geplant.  
 
Im Bereich der Kitzinger Straße, vom Kreisverkehrsplatz Richtung Edekastraße ist die Fahrbahn baugleich 
ausgebildet. Es gilt das oben Angegebene analog. Zudem ist der straßenbegleitende Gehweg auf der 
bergwärtigen Seite für Fahrradfahrer freigegeben („Angebotsradweg“). Damit haben Fahrradfahrer, be-
sonders auf der schwierigen Fahrbahnseite mit Anstieg, eine sichere Möglichkeit, diese Stelle zu befahren. 
 
Im Bereich des Ostrings wäre durch die Anordnung und Markierung eines Fahrradschutzstreifens eine 
Erhöhung der Sicherheit Radfahrender zu verwirklichen. Allerdings sollte hier zunächst die Fertigstellung 
des Fahrradnetzes, besonders im Bereich „Bierkeller“ mit den vorgesehenen Bauwerken und Nutzungen 
abgewartet werden. Weiterhin rät die Verkehrspolizei Würzburg-Land dort den tatsächlichen Bedarf bzw. 
die Frequentierung durch Radfahrende zu erheben, bevor Fakten – durch Markierung eines Fahrrad-
schutzstreifens, geschaffen werden, die von der Zielgruppe ggf. dann nicht genutzt werden.  
 
Bürgermeister und Verwaltung machen daher folgenden  
 
Beschluss: 

a) Die beantragte Herstellung eines Schutzstreifens für Fahrradfahrer in der Würzburger Straße und 
der Kitzinger Straße wird aus den im Sachverhalt von der Polizeiinspektion Würzburg-Land 
dargelegten Gründen abgelehnt.  
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b) Auf der Würzburger Straße (Kreisel Rothof Richtung Würzburg) wird ein einseitiger 
Fahrradschutzstreifen eingezeichnet. 

c) Die Anordnung und Markierung eines Fahrradschutzstreifens am Ostring könnte eine Erhöhung 
der Sicherheit für Fahrradfahrer bringen. Diese wird aber zurückgestellt, bis die Fertigstellung des 
Fahrradnetzes im Bereich „Bierkeller“ mit den dort vorgesehenen Bauwerken und Nutzungen 
abgeschlossen ist. Die Verwaltung wird beauftragt, vor der Umsetzung des Fahrradschutzstreifens 
eine Verkehrszählung hinsichtlich der Fahrradfahrer in diesem Bereich durchzuführen und das 
Ergebnis dem Gemeinderat vorzustellen.   

 
Abstimmungsergebnis: Zu a) 15:4 und damit abgelehnt 

 Zu b) 4:15 und damit abgelehnt 
 Zu c) Einstimmig 

 
 
11 SPD Fraktion im Gemeinderat Rottendorf 

Antrag auf Weiterentwicklung des Baugebietes "Am Sand West" 
Vorlage: GL/044/2020 

 
Sachverhalt: 
Gerne nehmen Bürgermeister und Verwaltung zum Antrag der SPD Fraktion im Gemeinderat Rottendorf 
vom 11.06.2020 Stellung.  
 
Zu 1.:  
Eine persönliche Berichterstattung der Fa. Bayerngrund ist leider aus terminlichen Gründen in der Sitzung 
am 23.07.2020 nicht möglich. Aber wie im Werkstattgespräch zur Baulandvergabe im Baugebiet „Am 
Sand West“ am 06.07.2020 berichtet, arbeitet die Fa. Bayerngrund zusammen mit Herrn Zahn aktuell mit 
Hochdruck an der Rückgabe der Kostenerstattungsverträge. Bis heute haben alle bis auf 8 Beteiligte die 
Verträge unterschrieben, zurückgesandt und die geforderten Sicherheiten nachgewiesen. Mit diesen 8 
Beteiligten wird noch intensiv verhandelt. Nach Informationen von Bayerngrund sind die nächsten Schritte 
dann der Abschluss des Umlegungsverfahrens mit der Zusendung des Umlegungsplans durch das Amt für 
Digitalisierung, Breitband und Vermessung Würzburg an alle Eigentümer. Die Rechtskraft der Umlegung 
soll in jedem Fall noch im Sommer diesen Jahres erfolgen. Wenn die Rechtskraft eingetreten ist, kann auch 
der offizielle Grundstückverkauf starten. Erst wenn das Umlegungsverfahren abgeschlossen ist und alle 
Kostenerstattungsverträge mit den nachgewiesenen Sicherheiten vorliegen, erfolgt mit der Ausschreibung 
und Vergabe der Erschließungsanlagen für Straße, Wasser, Abwasser, etc. der nächste Schritt durch die 
Fa. Bayerngrund. Dies wird aus heutiger Sicht im Herbst 2020 der Fall sein. Wenn es sehr gut voran geht, 
kann im Herbst 2020 noch mit den Bauarbeiten begonnen werden, ansonsten im Frühjahr 2021. Laut Fa. 
Bayerngrund stehen schon einige große Baufirmen in den Startlöchern. Der individuelle Wohnungsbau 
kann nach Abschluss der Erschließungsarbeiten starten. Aus heutiger Sicht ist dies voraussichtlich im Herbst 
2021 oder im Frühjahr 2022.  
 
Zu 2.: 
Ein Werkstattgespräch mit dem Gemeinderat hinsichtlich der Baulandvergabe hat am 06.07.2020 stattge-
funden. In diesem ging es insbesondere um die Fragen, welche Grundstücke behält die Gemeinde und 
wofür, sollen Bedürftige unterstützt werden und wie, was passiert mit den Grundstücken im Geschoßwoh-
nungsbau, was passiert mit den Grundstücken für Reihenhäuser, in welchem Zeitraum und wie sollen die 
Grundstücke bebaut bzw. vergeben werden? Das Werkstattgespräch war sehr intensiv und konstruktiv. Es 
bildet die Basis für die nun folgenden Beschlüsse im Gemeinderat.  
 
Zu a): 
Wie im Werkstattgespräch am 06.07.2020 berichtet verfügt die Gemeinde Rottendorf im neuen Bauge-
biet „Am Sand West“ über 4 Grundstücke im Geschoßwohnungsbau. In der Ortsmitte oder an der Würz-
burger Straße besitzt die Gemeinde aktuell keine eigenen Grundstücke. Ob es hier Möglichkeiten gibt 
Grundstücke zu erwerben muss geprüft werden. Zum anderen ist es so, dass man für den Erwerb der 
Grundstücke im Bereich der Ortsmitte oder an der Würzburger Straße erst finanzielle Mittel aufbringen 
muss. Im Baugebiet „Am Sand West“ hingegen wird man im Zuge des Umlegungsverfahrens Eigentümer 
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geeigneter Grundstücke für den Geschoßwohnungsbau. Erwägt der Gemeinderat den Kauf von Grund-
stücken in der Ortsmitte oder an der Würzburger Straße ist dies durchaus auch ein Thema für die Haus-
haltsberatungen im Herbst diesen Jahres. Ebenso wie die Schaffung von gefördertem Wohnraum in Rot-
tendorf. Der im Antrag angesprochene 2. Förderweg oder auch die 2.Säule des Wohnungspacktes Bay-
ern bedeutet, dass die Gemeinde selbst planen und bauen oder kaufen müsste - wie die Gemeinde Rot-
tendorf dies beim Kauf der ambulant betreuten Wohngemeinschaft bereits getan hat. Hier liegt der staatli-
che Zuschuss bei 30 % und die Eigenmittel der Gemeinde bei 70 %. Im Beispiel von Herrn Meier vom 
Verband der bayerischen Wohnungsunternehmen (VdW) liegt der eigene finanzielle Einsatz bei mindes-
tens 10 %, der staatliche Zuschuss liegt bei 30 Prozent und der Fremdkapitaleinsatz liegt bei 60 Prozent. 
Zur Erinnerung die 1. Säule des Wohnungspacktes Bayern bedeutet, dass der Freistaat Bayern selbst plant 
und baut. Bei der Säule 3 planen und bauen Investoren unterstützt mit Mitteln der Wohnungsbauförde-
rung.  
Bürgermeister und Verwaltung sehen auch den Bedarf geförderten Wohnraum in Rottendorf zu schaffen 
und schlagen hierzu folgenden Weg vor:  
Die Grundstücke für Geschoßwohnungsbau im Baugebiet „Am Sand West“ sollten an Bauträger veräußert 
werden (ggf. in Form eines Wettbewerbs) und dann sollten einzelne Wohnungen mit dem Geld was man 
für den Grundstücksverkauf erlöst hat (zurück)gekauft werden. Für die Finanzierung des Kaufs dieser 
Wohnungen besteht dann auch noch die Möglichkeit einer 30 prozentigen staatlichen Förderung. Auch 
könnte die Gemeinde dann bei diesen Wohnungen Einfluss nehmen bzw. die Auswahl der Mieter treffen 
und dauerhaft zu einem günstigen Mietzins vermieten. Ob dies allerdings möglich ist und in welchem Um-
fang sollte bei den Haushaltsberatungen im Herbst diesen Jahres diskutiert werden. Schließlich muss die 
Gemeinde mit den Erlösen aus den Grundstücksverkäufen auch die Kostenerstattungen für die gemeindli-
chen Grundstücke und auch die Kosten für den Wasserleitungs- und Kanalleitungsbau im Sand West an 
Bayerngrund bezahlen. Weiterhin muss die Gemeinde die Großprojekte Kindergarten Sand West, Bahn-
hofssanierung, Sanierung der Hauptstraße sowie weitere (Unterhalts)Maßnahmen finanziell stemmen und 
das bei deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen aufgrund der Coronapandemie.  
 
Zu b): 
Auch Bürgermeister und Verwaltung unterstützen vorbehaltlos die Sammlung und anschließende Nutzung 
von Regenwasser insbesondere aus ökologischen Gründen. Die SPD Fraktion beantragt die Förderung für 
den Bau einer Regenwassernutzungsanlage auf 76,70 €/m³ Beckeninhalt zu verdoppeln. Der Höchstbe-
trag der Förderung soll auf 536,90 € begrenzt sein.  
In den Jahren 2017 und 2018 wurde kein Antrag auf Zisternenförderung gestellt. Im Jahr 2019 gab es 
einen Antrag auf Zisternenförderung und im Jahr 2020 bisher auch einen Antrag. 2019 und 2020 wur-
den jeweils 268,45 € an Förderung ausgezahlt. Mit der Erschließung des neuen Baugebietes am Sand 
West mit geplanten 174 Grundstücken für Einzel- und Doppelhäuser, 24 Grundstücken für Reihenhäuser 
und 6 Grundstücken für Geschoßwohnungsbau wird sich dies aber voraussichtlich stark ändern. Sollte für 
jedes Haus die Förderung in Anspruch genommen werden wären dies Kosten von ca. 109.000 €.  
Ob und wieviel Geld die Gemeinde Rottendorf für die Förderung von Zisternen zur Verfügung stellt, liegt 
alleine im Ermessen des Gemeinderates.  
 
Beschluss: 
Zu 1.: Über den Sachstand und weiteren Zeitplan hinsichtlich der Erschließung des Baugebiets „Am Sand 
West“ wurde berichtet.  
 
Zu 2.: Der beantragte Workshop hat bereits am 06.07.2020 stattgefunden.  
 
Zu a): Aufgrund der doch erheblichen finanziellen Auswirkungen, die die Schaffung von Wohnraum im 
sozialen Wohnungsbau mit sich bringt, wird diese Thematik im nächsten Werkstattgespräch behandelt.  
 
Zu b): Antrag der SPD Fraktion: Die bestehende Förderung für den Bau einer Regenwassernutzungsanlage 
wird auf 76,70 €/m³ Beckeninhalt verdoppelt. Der Höchstbetrag der Förderung wird auf 536,90 €/m³ 
begrenzt. Diese Thematik wird im Rahmen der Haushaltsberatung behandelt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zu 1 und 2) Einstimmig 
 Zu a) und b): Einstimmig 
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12 Sonstiges 
 
12.1 Informationen für den Gemeinderat 
 
• Der Bürgermeister informiert über den Stand der Baustelle Hauptstraße. Hier ist mit mehr Beto-

naufbruch zu rechnen, da im Bereich Obertorstraße – Armgasse Teile der Leitungen und Rohre ein-
betoniert wurden. 

 
• Es ist eine Mitteilung der Autobahndirektion Nordbayern eingegangen. Die Firma Bohr- und Brunnen-

bau Dippold ist mit der Erstellung von Erkundungsbohrungen beauftragt. Es geht um den Ausbau der 
BAB 7 im Bereich der Parkplätze. 

 
• Die drei aus der Pacht herausgenommenen Ackerflächen werden im Herbst nach Vorgaben der 

“Deutschen Landschaften” eingesät. Danach werden diese über die Untere Naturschutzbehörde an 
das Landesamt für Umwelt gemeldet und unserem Ökokonto gutgeschrieben. Dies kann dann für 
künftigte Ausgleichsmaßnahmen angerechnet werden. 

 
• Die Verwaltung hat einen Antrag im Bereich Leihgeräte für die Grundschule gestaltet. Dieser wurde 

geprüft und eine Zuwendung in Höhe von 7.193 € bewilligt. Die Zuwendung soll für den Kauf von 
digitalen Leihgeräten verwendet werden. 

 
• In den 6 Wochen der Sommerferien werden wieder 3 Wochen lang Betreuungsmöglichkeiten für 

Kinder angeboten. Zwei Wochen besteht das Angebot des Abenteuerspielplatzes und in der Zeit vom 
31.08.- 04.09. findet die Ferienbetreuung in der Grundschule statt. 

 
 
12.2 Fragen aus dem Gemeinderat 
 
Ein Gemeinderat erkundigt sich nach dem Verbleib des Car-Sharing Autos. Bürgermeister Schmitt infor-
miert, dass dieses wegen der aktuellen Corona-Pandemie abgezogen wurde. Das Fahrzeug ist grundsätz-
lich nach wie vor in Rottendorf eingeplant. 
 
 
12.3 Fragen aus der Bürgerschaft 
 
Keine Fragen. 
 
 
 
 
Ende des öffentlichen Teils um 20:35 Uhr 
 
Der Vorsitzende 

 
Roland Schmitt, 1. Bürgermeister 
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Gemeinde Rottendorf 
Hr. Bgm. Roland Schmitt 
Am Rathaus 4 
97228 Rottendorf              Rottendorf, 13.05.2020 
 
 
 
Antrag auf Herstellung eines Schutzstreifens (Angebotsstreifen) für 
Radfahrer in der Würzburger Straße, Kitzinger Straße und Ostring 

 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Schmitt, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 
 
die Gemeinde Rottendorf ist mittlerweile sehr gut an das überörtliche Radwegnetz angebunden. Nun 
ist es an der Zeit, die Radfahrer vor allem auf unseren relativ stark befahrenen Straßen, die als 
Radwege durch die grünen Pfeile beschildert sind, besser zu schützen. Daher beantrage ich für die 
Würzburger Straße, Kitzinger Straße und weiterführend den Ostring die Herstellung von 
Schutzstreifen für Radfahrer. 
 
Begründung: Die Haupt-Radverkehrsachsen in Rottendorf führen, wie schon erwähnt, über unsere 
am meisten von Pkw befahrenen Straßen. Schutzstreifen bieten Radfahrern einen besonderen 
Schonraum, wenn die Errichtung eines Radweges oder Radfahrstreifens beispielsweise aus baulichen 
Gründen nicht möglich ist. Schutzstreifen haben sich in den letzten Jahren in vielen Städten und 
Gemeinden objektiv als sichere Führungsform für den Radverkehr herausgestellt.  
 
In Rottendorf scheidet meines Erachtens nach eine gemeinsame Führung des Rad- und 
Fußgängerverkehrts wegen möglicher Konflikte zwischen Fußgängern und Radfahrern an den 
genannten Straßen aus. Eine durchgängige Anlage von getrennten Fuß- und Radwegen scheidet 
aufgrund der vorhandenen Straßenquerschnitte ebenfalls leider aus.  
Eine effektive Förderung und der besondere Schutz des zunehmenden Radverkehrs sind aber 
unbedingt nötig. Hierfür wurden die Schutz-, auch „Angebotsstreifen“ genannt, entwickelt. Grundidee 
war, dass zwischen beidseitigen Schutzstreifen eine „Kernfahrbahn“ verbleibt, auf der der weit 
überwiegende Teil der Verkehrsbegegnungen stattfinden kann, der von Pkw und Pkw. 
  
Was spricht also für den Schutzstreifen? Eindeutig die nachgewiesene, objektiv höhere Sicherheit, 
da Radfahrer fahrbahnnah und im Sichtfeld des Pkw-Fahrers unterwegs sind. Zudem sind 
Schutzstreifen flexibel nutzbar, da er kein eigener Fahrstreifen, sondern Bestandteil der Fahrbahn ist. 
Ein Fahrzeugführer darf die gestrichelte Linie bei Bedarf unter besonderer Vorsicht überfahren, sofern 
er den Radfahrer nicht gefährdet. Parken ist nicht erlaubt, das Halten zum Liefern und Laden 
hingegen schon.  
        
 
Ich bitte um Ihre Zustimmung,     
  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 

 

Fraktionsloses Gemeinderatsmitglied 
Volker Hauck 

Riemenschneiderstr. 6 
97228 Rottendorf 

09302 622 
0160 97402646 

 

Fraktionsloses Gemeinderatsmitglied Volker Hauck, Riemenschneiderstr. 6, 97228 Rottendorf, 09302 622, bha.vo@freenet.de 
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